
 
 

 

 

 
 
 

Diez, März 2010  

Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung 
 
Liebe Mitglieder, sehr geehrte Eltern! 
 
Satzungsgemäß laden wir Sie herzlich zur Mitgliederversammlung des ERC Diez ein. 

 
Da über 70 % unserer Mitglieder Kinder und Jugendliche sind, ist es für die Vereinsarbeit von 
großer Bedeutung, dass sich Eltern im Verein engagieren und die Vereinsarbeit mit tragen.  
Eine Familien-Mitgliedschaft, die zusätzlich zum Beitrag Ihres Kindes 3,00 €/Monat kostet, gibt 
Ihnen die Möglichkeit, das Vereinsgeschehen aktiv mit zu gestalten. 
Gemäß unserer Satzung dürfen Sie als Eltern an den Abstimmungen der Mitglieder-
versammlung teilnehmen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an der Mitgliederversammlung 
am 
 

Freitag, 19. März 2010 um 20:00 Uhr  im Hotel Wilhelm von Nassau 

(Nähe Toom Markt) 
Tagesordnung 
 

1. Begrüßung, Wahl des Protokollführers  
 

2. Genehmigung der Tagesordnung 
 

3. Bekanntmachung der Niederschrift der Mitgliederversammlung 2009 und deren 
Genehmigung 

 

4. Berichte des Vorstandes mit Aussprache 
 

5. Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer 
 

6. Entlastung des Vorstandes 
 

7. Beratung und Beschlussfassung über Satzungsänderungen (siehe Rückseite) 

 

8. Beratung und Beschlussfassung über evtl. vorliegende Anträge 
 

9. Information über verschiedene Ereignisse im Jahr 2010  
 

10. Verschiedenes 
 
 

Eine halbe Stunde vor Sitzungsbeginn werden die Berichte des Vorstandes, sowie der 
Kassenbericht zur Einsicht ausliegen. 
 
 

Über Anträge, die nicht in der Tagesordnung stehen, kann in der Mitgliederversammlung nur 
abgestimmt werden, wenn diese Anträge mindestens vier Tage vor der Versammlung 
schriftlich beim Vorstand vorliegen (Adresse: Parkstr. 9, 65582 Diez / E-Mail: 
1.Vorsitzende@erc-diez.com). 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Barbara Nitsche, Vorsitzende  
 
 
 



 
 

Überarbeitete Satzung des ERC Diez zu beschließen in der 
Mitgliederversammlung am Freitag, 19. März 2010  
 
Geänderte bzw. eingefügte Passagen in Kursivschrift. 
 
§ 1 
Name, Sinn und Zweck 
1. 
Der am 17. Febr. 1984 in Diez gegründete Verein führt den Namen: „Eis- und Rollsportclub Diez e. 
V.“   
 
2. 
Zweck des Vereins ist die Förderung des Sportes und der sportlichen Jugendarbeit. 
 
3. 
Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten entgeltlich auf 
der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer Aufwandsentschädigung nach § 3 
Nr. 26 a EStG (Ehrenamtspauschale) ausgeübt werden. 
Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit trifft der Vorstand. Gleiches gilt für die 
Vertragsinhalte und die Vertragsbeendigung. 
 
§ 2 
 
2. 
Der Vorstand teilt seine Entscheidung dem Mitglied mit. 
 
3:  
 
Die Mitglieder erkennen als für sich verbindlich die Satzungen, Ordnungen und 
Wettkampfbestimmungen der Verbände an, denen der Verein angehört.  
 
§ 3 
Beendigung der Mitgliedschaft 
 
1. 
Die Mitgliedschaft erlischt durch den Austritt, Tod oder Ausschluss aus dem Verein, oder durch 
Auflösung des Vereins. Die Austrittserklärung ist schriftlich an den Vorstand zu richten. 
 
§ 4 
 
4. 
 Die Beitragszahlungen werden per Einzugsverfahren geleistet. 
 
§ 8 
 
4. 
Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch den Vorstand durch schriftliche 
Einladung an die stimmberechtigten Mitglieder. Der Termin ist in den Vereinsaushängekästen und 
dem Amtsblatt der Verbandsgemeinde Diez zu veröffentlichen. Zwischen dem Tag der Einladung 
und dem Termin der Versammlung muss eine Frist von 8 Tagen liegen. 
 


